
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1983/10/13 6Ob742/83,
6Ob803/83

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.10.1983

Norm

ABGB §5

ZPO idF ZVN 1983 §416 Abs2

ZVN 1983 Art17 §2 Abs1 Z8

Rechtssatz

Die Übergangsbestimmung des Art XVII § 2 Abs 1 Z 8 ordnet die Anwendung des neuen Rechtes für alle Fälle an, in

denen das Gericht II. Instanz seine Entscheidung der neuen Regelung noch anpassen kann. Dieser Grundsatz wäre bei

jeder auch noch in der Rechtsmittelinstanz beachtlichen Gesetzesänderung (insbesonders auch materiellen Inhaltes)

zu befolgen, selbst wenn er nicht in der Übergangsregelung ausdrücklich ausgesprochen wäre.
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